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Deutſchland.
Berlin, den 16. October.

den 24. November feſtgeſetzt. Unter den vielen wichtigen Vorlagen,

geſetzes für die zweite Kammer eine der wichtigſten. Wie ich höre, iſt
dieſer Entwurf nicht bloß im Miniſterium des Jnnern bereits vollſtän-
dig ausgearbeitet, ſondern auch ſchon im Geſammtminiſterium zur Bera-
thung gekommen. Die nächſte Seſſion wird ohne Zweifel die wichtigſte
werden, die ſeit dem Eintritte Prenßens in das konſtitutionelle Syſtem
noch Statt gefunden hat. Wir dürfen nicht daran zweifeln, daß die
Männer, welche die ſchwere Prüfung von 1850 beſtanden haben, auch
jetzt der ungeheueren Verantwortlichkeit eingedenk ſein werden, die ſie
gegen das Vaterland haben, deſſen Schickſal zu nicht geringem Theile

in ihre Hand gelegt iſt. (N. Br.
Stettin. Wir haben neulich dem „Correſpondenz-Büreau“ die

Nachricht entlehnt, daß der Provinzial Landtag von Pommern in einer
ſeiner letzten Sitzungen über einen Antrag verhandelt habe, dem Miniſter
Präſidenten v. Manteuffel wegen der Errichtung der Kreiskommiſſionen
ein nachträgliches Mißtrauensvotum zu ertheilen, daß der Antrag jedoch
abgelehnt worden ſei. Ein Landtagsmitglied, Hr. v. BohlenBohlendorf,
erklärt in der „Neuen Preuß. Ztg.“ dieſe Nachricht für in allen ihren
Theilen durchaus unwahr.

Dresden, den 18. October. Das „Dresdner Journal“ berichtet:
„Wie wir vernehmen werden Se. Majeſtät der König, in Begleitung
Jhrer Majeſtät der Königin, ſich am nächſten Montage nach Sansſouci
begeben, um in Folge erhaltener Einladung Sr. Majeſtät des Königs
von Preußen an einer Jagd im Letzlinger Forſte theilzunehmen. Die
Rückkehr JJ. MM. ſteht am nächſten Donnerſtage zu erwarten.

Provinzielles.
Zeitz. Der 15. October, der Geburtstag Sr. Majeſtät unſers

Königs, iſt auch in dieſem Jahre in unſerer Stadt und manchen Orten
unſeres Kreiſes feſtlich begangen worden und hat durch ſeine Feier von
Neuem Zeugniß gegeben, daß die alte Liebe und Treue gegen den Lan-
desvater ſich unter uns lebendig erhalten hat und daß wir uns der
Segnungen, deren unſer Vaterland durch die ruhmreiche Regierung der
Hohenzollerſchen Fürſten von jeher theilhaftig geweſen iſt, in freudiger
Dankbarkeit bewußt geblieben ſind. Schon früh 6 Uhr verkündete die
Reveikle des hieſigen Schützencorps mit Trommelſchlag und einem vom
Muſikdirector Herrn Henning eigens für die heutige Feier componirten
Feſtmarſche den Anbruch des ſchönen Tages und erinnerte an ſeine Be

deutung.

Die Einberufung der Kammern iſt auf

Nach 8 Uhr verſammelten die Lehrer der Bürgerſchule die
Schüler und Schülerinnen der obern und mittlern Klaſſen in ihren
Lehrzimmern, um durch geeignete Anſprachen, ſo wie durch Geſang und
agen, Gebet den Herzen der Kinder die Wichtigkeit des Tages nahe zu legen.

welche denſelben gemacht werden ſollen, iſt der Entwurf des neuen Wahl Un aufgefordert hatten die Kinder mehrere Lehrzimmer mit friſchen Kränzen
und Guirlanden geſchmückt und dadurch ihrer Theilnahme an der allge-
meinen Freude einen äußerſt wohlthuenden Ausdruck gegeben. Um 10
Uhr zog das ganze Schützencorps, vom Hauſe ihres Führers aus, unter
voller Jnſtrumentalmuſik nach dem Altmarkte zur feierlichen Parade,
brachte hier dem Landesvater ein dreifaches, donnerndes Lebehoch,
zog dann hinaus nach dem Schießplatze, wo ein Scheibenſchießen
veranſtaltet wurde und verlebte hier den übrigen Theil des Tages in
ungetrübter von kammeradſchaftlichem Geiſte belebter Heiterkeit.

Der Rectoratsverweſer des Gymnaſiums Herr Dr. Giebel hatte
ſchon in der vergangenen Woche zu einem feierlichen Actus für dieſen
Tag öffentlich eingeladen. Um 11 Uhr nahm derſelbe heute ſeinen
Anfang vor einem ſehr zahlreichen Kreiſe von Zuhörern. Das Sänger-
chor der Anſtalt trug unter Leitung des Herrn Cantor Nelle einige
mehrſtimmige von erfreulichen Geſangesleiſtungen der Schüler Zeugniß
gebende Feſtgeſänge vor. Die von einzelnen Zöglingen wohl einſtudirten
und gut vorgetragenen Gedichte und Abſchnitte aus größern dramatiſchen
Dichtungen ernteten den verdienten Beifall, der namentlich auch dem
Primaner Hoche für einen ſorgfältig ausgearbeiteten, mit großem Fleiße
memorirten freien Vortrag allgemein geſpendet wurde. Hierauf betrat
der Herr Dr. Rinne den Lehrſtuhl und hielt eine geiſtvolle, an Tiefe
und Reichthum der Gedanken, ſowie an Eleganz der Sprache gleich
ausgezeichnete Feſtrede, welcher eine ungetheilte Aufmerkſamkeit geſchenkt

wurde. Die Rede ging von dem Gedanken aus, daß wenn auch bei
der hohen Ausbildung aller Staatsverhältniſſe das Beſtehen und der
Fortſchritt des Staates nicht mehr blos an die perſönlichen Eigenſchaften
ſeiner Beherrſcher geknüpft ſei, dieſe doch immer einen bedeutungsvollen
Einfluß auf ihn behaupten würden, vorzüglich wenn ſie in hohen Gaben
des Geiſtes und Gemüthes, wie bei unſerm regierenden Könige, beſtän-
den. Indem der Redner ſich aber außer Stande erklärte, das geiſtige
Bild deſſelben zu zeichnen, knüpfte er nur eine Betrachtung an die ſo
vielfach kund gethane gediegene Kunſtgeſchmacksbildung deſſelben an und
zeigte, wie die echte Kunſt uns nicht nur die herrlichſten Genüſſe des
Lebens zuführe, unſer Herz veredle und es dem warmen Mitgefühle
für unſere Mitmenſchen öffne, ſondern wie ſie auch zu Gott führe und
Friede und Verſöhnung in uns verbreite, wodurch ſie uns fähig mache,
den Glauben an den verſöhnenden Chriſtus in ſeiner religiöſen Tiefe zu
empfangen: mit einem Worte alſo, wie ſie die bedeutungsvollſten Folgen
für die Bildung zur Sittlichkeit und zur Religioſttät habe, an der es
unſrer Zeit ja hauptſächlich fehle. Es ſeien aber durch das Lehrmittel
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der claſſiſchen Sprachen, in denen ewige Muſter des Schönen und der
Kunſt gegeben wären, und durch die Art, wie der deutſche Unterricht
jetzt auf den meiſten gegeben würde, die Gymnaſien diejenigen Anſtalten,
in denen erziehend auf eine ſolche gediegene Kunſtgeſchmacksbildung der
Jugend eingewirkt werde.

Bei den nothwendigen und natürlichen Einflüſſen, welche die hohen
Gaben des Gemüthes oder Geiſtes unſers Königs auf Gegenwart und
Zukunft für den Fortſchritt in der ſittlichen und religiöſen Bildung des
Volkes habe und bei dem Ziele, welches auch den Gymnaſien in dieſer
Hinſicht geſteckt ſei, müßten ſich deshalb dieſe Anſtalten doppelt aufge-
fordert fühlen, den Tag zu feiern und den Segen des Himmels auf
das Haupt unſers oft verkannten Königs herab zu erflehen.

Den Schluß der für den heutigen Tag veranſtalteten öffentlichen
Feierlichkeiten machte ein Feſtmahl in dem mit Blumen und Guirlanden
und der bekränzten Büſte Friedrich Wilhelms IV. verzierten Saale des
Gaſthofs zum rothen Löwen. Bald nach 1 Uhr Nachmittags verſam-
melten ſich gegen 90 Gäſte aus allen Ständen und es waährte nicht
lange, als bei wohlbeſetzter Tafel eine allgemeine Heiterkeit und Freude
im harmloſen Erguß der Herzen ſich Bahn brach. Der Herr Bür-
germeiſter Klunge brachte den Toaſt auf Se. Majeſtät den König und
als er mit den Worten: „Lange und glücklich ſei die Regierung Sr.
Majeſtät des Königs geendet hatte, da durchhallte den Saal ein
dreifach begeiſtertes Lebehoch. Hierauf tönten unter Jnſtrumental-
begleitung die ſchönen Klänge des: „Heil Dir im Siegerkranz“ aus Aller
Bruſt und trugen dazu bei, der Feſtfreude das Gepräge patriotiſcher
Weihe zu geben. Zur Befriedigung aller verſammelten Gäſte haben die
lobenswerthen Leiſtungen der Küche des Hr. Staude, ſowie die prompte Be
wirthung und die Tafelmuſik, geleitet vom Muſikdirector Hrn. Henning,
das Jhrige gethan. Erſt gegen 5 Uhr lößte ſich allmählig die Geſell-
ſchaft auf. Gewiß hat ein Jeder von der Feier dieſes ſchönen Tages
den Wunſch mit nach Hauſe getragen, daß der Herr der Herren auch
ferner unſern König erhalte und ſegne und ihn noch viele Jahre zum
Heile Preußens das Scepter führen laſſe.

Von den in andern Kreiſen und auf dem Lande veranſtalteten Feſt
lichkeiten ſind uns bis jetzt keine beſtimmten Nachrichten zugegangen
nur ſo viel haben wir gehört, daß auch in Gleina, im Waldſchlöß-
chen und in Bockwitz Feierlichkeiten ſtattgefunden haben. Viele Be
wohner unſerer Stadt haben wohl auch im Thiergarten, der in den
Abendſtunden erleuchtet war, ſich einer zwangloſen und ſtillen Feier des

Tages hingegeben. (Zeitz. K. B.)
Sangerhauſen, den 16. October. Das Geburtsfeſt unſeres hoch

geliebten Königs und Herrn wurde auch dieſes Jahr, wie zu erwarten
ſtand, mit großer Liebe und Hingebung begangen. Nachdem ſchon
Abends vorher im hieſigen Reſſoucenſaale ein glänzender Ball als Vor-
feier ſtattgefunden hatte, verſammelte ſich am Morgen des Feſttages
das vierte Jägerbataillon und der hieſige Landwehrſtamm auf dem hie-
ſigen Markte, von wo man ſich halb 11 Uhr zum Gottesdienſt in die
Marktkirche begab. Der Kirche ſtrömten Menſchen aus allen Volks-
klaſſen zu, und waren die weiten Räume derſelben lange nicht ſo dicht
gefüllt, als an dieſem für Preußens Volk ſo hochwichtigen Tage. Die
Behörden waren ſämmtlich mindeſtens durch ihre Chefs vertreten. Die
Feſtpredigt hielt der würdige Superintendent Herr Dr. Franz. Er erin-
nerte uns mit warmen von Herzen kommenden und daher wieder zu
den Herzen gehenden Worten, an die hohe Bedeutung des Feſtes, wie
Preußens Volk mit ſeinem König und ſein hohes Haus ſo eng verbun-
den, daß eins oder das andere nicht glücklich ſein könne, und wie un
ſere Liebe und Verehrung gegen den König ſchon deshalb die
Pflicht eines Chriſten ſei, weil ſie in den Worten der heiligen
Schrift, „fürchte Gott und ehre den König“, ihren Urquell habe. So
zur Liebe und zum Vertrauen zu dem König und zur Furcht des Herrn
aller Herren ermahnt, verließen wir die Kirche. Hierauf folgte auf
dem Marktplatze die Parade der hieſigen Garniſon und das dreimalige
Hoch, welches unter Begleitung der Muſik, „Heil Dir im Sieger-
kranz“, und unter dem Donner der auf dem Schützenplatze aufgeſtellten
Kanonen, unſerem allverehrten König gedacht wurde. Zu Mittag ver-
einigte das Gaſthaus zum Preußiſchen Hof“ die Militair- und Civil-
behörden, ſo wie andere patriotiſche Männer zum Feſteſſen, und des
Abends war an mehreren Orten Militairball, wo auch Civilperſonen
Theil nehmen konnten. Ueberall erblickte man Liebe und Treue gegen
Se. Majeſtät und ſein hohes Haus, und darum immer nur weiter mit
Gott, für König und Vaterland. (M. C.)

eveeoweeeevrrorrree-Locales.
Halle, den 20. October. Se. Excellenz der Herr Staatsminiſter

v. Raumer hat ſich um 11 Uhr in der Aula ſämmtliche Mitglieder
der Univerſität vorſtellen laſſen. Hochderſelbe erklärte nach der Vorſtel
lung, daß er ſich freue einem Kreiſe von Männern, wenn auch nur flüch-
tig, bekannt geworden zu ſein, unter denen viele bedeutende wiſſenſchaft
liche Notabilitäten ſich fänden und die insgeſammt in ſchweren Zeiten
gezeigt hätten, wie wahre Wiſſenſchaft und wahre Vaterlandsliebe Hand
in Hand ginge; er ſei nicht gekommen die Wiſſenſchaft zu fördern, denn
ſie müſſe ſich aus eigner Kraft entfalten, aber dieſe Entfaltung durch
äußere Mittel zu unterſtützen, die freilich in der Gegenwart ſehr be
ſchränkt wären das wolle er ſich angelegen ſein laſſen. Hierauf ha
ben Se. Excellenz die verſchiedenen Jnſtitute der Univerſität in Augen
ſchein genommen.

Vermiſchtes.
Die Nähnadeln, der Zwirn und die Schneidergeſellen werden

nächſtens penſionirt werden. Jn Gotha wurde vor wenigen Tagen
einem Chemiker und einem Schneidermeiſter ein Patent auf eine von
Beiden gemachte Erfindung. Kleidungſtücke ohne Garnitur mittelſt
eines chemiſch bereiteten Bindemittels herzuſtellen, ertheilt. Mit andern
Worten alſo „geleimte Röcke und Beinkleider!“ Danke beſtens!

Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten zu Halle.
(Am 20. October 1851.)

1. Zur Herſtellung der ſchadhaft gewordenen Sandſteinſockel der Mittelpfei-
ler an der hieſigen Moritzkirche war die Summe von 81 Thlr. 18 Sgr. 9 Pf. be
willigt. Es hat aber die Ausfuührung einen Koſtenaufwand von 82 Thlr. 23 Sgr.
4 Pf. verurſacht weshalb darauf angetragen wird die Mehrausgabe von 1 Thlr.
9 7 Pf. nachträglich zu bewilligen. Die Verſammlung bewilligt dieſe Mehr-
ausgabe.

2. Die Verſammlung hat 500 Thlr. bewilligt fur Herſtellung der Elſterbrucke.
Bei näherer durch den Stadtbaumeiſter und die Baukommiſſion ſtattgehabten Unter
ſuchung hat es ſich ergeben daß man mit 500 Thlr. nicht auskommen vielmehr
das Dreifache brauchen werde. Nach einer ungefähren Schätzung werden ſich die
Koſten auf 1600 Thlr. belaufen von denen jedoch den dritten Theil der Pachter
von Beeſen zu zahlen haben wird. Deshalb trägt der Magiſtrat auf Bewilligung
von 1066 Thlr. 20 Sgr. an. Auch dieſe Mehrausgabe wird bewilligt.

3. Fortſetzung der Berathung uber das vom Magiſtrate vorgelegte Orts-
Statut uüber die Geſellen und Krankenkaſſen. Die Verſammlung entſchied ſich
nach längerer Diskuſſion fur folgende Faſſung

H. 1. Alle im Polizeibezirke der Stadt Halle beſchaftigten und darin woh
nenden Geſellen und Gehulfen ſind verpflichtet, den daſelbſt beſtehenden oder noch
zu errichtenden Verbindungen und Kaſſen zur gegenſeitigen Unterſtützung beizu-
treten, und die den Mitgliedern nach den betreffenden Statuten obliegenden Lei-
ſtungen ſo lange zu erfüllen, als ihre Beſchäftigung in Halle dauert. Welchen
dieſer Verbindungen und Kaſſen die den einzelnen Gewerken angehörenden Ge
ſellen und Gehuülfen zuzuweiſen ſind, hat die Kommunal- Behörde mit Genehmi-
gung der Regierung zu beſtimmen und in der für die Publikation lokalpolizei-
licher Verordnungen in Halle vorgeſchriebenen Weiſe bekannt zu machen.

H. 2. Die Arbeitsherren in Halle ſind verpflichtet, die fälligen Kaſſenbei-
träge und Eintrittsgelder ihrer Geſellen und Gehülfen auf Verlangen des Kaſ-
ſenVorſtandes oder des Magiſtrats von deren Arbeitslohn zurückzubehalten und
an die betreffenden Kaſſen abzufuhren.

Rückſtändige Zahlungen welche in Folge dieſer Beſtimmung von den Ar
beitsherren zu leiſten ſind werden nach Ablauf der geſtellten Zahlungsfriſt von
den Arbeitsherren durch Exekution im Verwaltungswege, mit Vorbehalt der
Berufung auf gerichtliche Entſcheidung, beigetrieben.

H. 3. Die Beſtimmungen von g. 1. finden auch auf die in den Fabriken
arbeitenden Handwerker Anwendung wenn in den betreffenden Fabriken keine
Kaſſen zu demſelben Zwecke beſtehen.

4. Von dem Hauſe Nr. 990 iſt ein Waſſerzins von 2 Thlr. jährlich zu
entrichten. Der Beſitzer dieſes Hauſes verweigert die fernere Zahlung weil er
nur einen Abfall von Röhrwaſſer habe, dieſer ihm aber jetzt gar keinen Nutzen
mehr gewähre, da der Beſitzer des Hauptröhrwaſſers daſſelbe fur ſich allein ver
braucht, er auch in einem desfalls geführten Prozeſſe ſachfällig geworden ſei. Der
Magiſtrat hält es für bedenklich, den Waſſerzins im Wege der Klage beizutreiben,
und für unbillig noch Waſſerzins zu fordern wo faktiſch keine Waſſernutzung
mehr ſtattfindet, er will daher den Anſpruch auf dieſen Waſſerzins ganz fallen
laſſen, bei der Kaämmerei in Abgang bringen und beantragt, ſich damit einverſtan
den zu erklären.

Die Verſammlung hält es allerdings für recht und billig daß dem Beſitzer
des Hauſes Nr. 990, ſo lange er einen Abfall nicht erhält auch die 2 Thlr. Waſ-
ſerzins nicht bezahle, jedoch unter dem Vorbehalte, daß die Abgabe wieder eintritt,
ſobald das Haus wieder Waſſer bekommt. Auch ſoll der Magiſtrat zugleich erſucht
werden, Schritte zu thun, den Ausfall zu decken.

(Hierauf geheime Sitzung

Oeffentliche Sitzung des Schwurgerichts.
Halle, am 20. October 1851,

Präſident Appellationsgerichtsrath Beelitz.
Richtercollegium: Die Kreisgerichtsräthe Bertram und Wieruszewski,

Kreisrichter v Land wüſt und Appell -Ger. Aſſeſſor Müller.
Königl. Staatsanwaltſchaft: Staatsanwalt Heiſe.
Es liegen vier Dispenſationsgeſuche vor. Die Herren Rittergutsbeſitzer Som-

mer und Oekonomie-Kommiſſionsrath Wagner bitten unter Hinweis auf be
ſcheinigte Krankheit Fabrikant Uhlig wegen beſcheinigter Schwerhörigkeit und
Dr. med. Giebelhauſen mit Rückſicht auf ſeine arztliche Praxis reſp. ſeine
Funktion als Bergarzt, um Entbindung von dem ihnen ubertragenen Geſchwor-
nen -Amt. Auf Antrag der Königl. Staatsanwaltſchaft lehnt der Gerichtshof
das Geſuch des Herrn Dr. Giebelhauſen definitiv ab, willigt dagegen in die
definitive Entlaſſung des Herrn Wagner auf Grund des von ſelbigem beige-
brachten Kreis-PhyſikatsZeugniſſes und giebt den Herren Uhlig und Sommer
auf die vorgelegten ärztlichen Atteſte durch den Kreis-Phyſikus annoch beglaubigen
zu laſſen bis dahin aber den Sitzungen beizuw ohnen.

1. Hierauf beginnt die Verhandlung wider den Arbeitsmann Friedrich An
dreas Kappe, welcher zu Harsleben bei Halberſtadt geboren jedoch ſchon in
ſeinem dritten Lebensjahre mit ſeinen Eltern nach Haßelfelde bei Blankenburg im
Braunſchweigſchen ubergeſiedelt jetzt 54 Jahr alt und nach der amtlichen Aus
kunft des Stadtmagiſtrats zu Haßelfelde ein unverbeſſerlicher Vagabond, deswegen
auch ſchon häufig polizeilich und gerichtlich beſtraft iſt.

Jury: Salinen Aſſeſſor Fabian, Bürgermeiſter Niebuhr, Forſtmeiſter
Fabricius, Mühlenbeſitzer Möckel, Stärkefabrikant Kögel, Gutsbeſitzer und
Schulze Güſtel, Rittergutsbeſitzer Juüngken, Jnſpektor Liebmann, Backer
meiſter Bemme, Rittergutspächter Rothmaler, Kaufmann Dalchow und
Rittergutspachter v. Döttigheim.

Vertheidiger: Appellationsgerichts-Auscultator Jacobi.
Der Angeklagte wurde bereits im Jahre 1838 aus den Königl. Preuß. Landen

unter Androhung einer zweijahrigen Feſtungeſtrafe im Falle der Rückkehr verwie
ſen. Er kehrte deſſen ohnerachtet dahin zurück und wurde deshalb durch Erkennt-
niß des Königl. Land und Stadtgerichts zu Groß-Salza vom 2. Juli 1841 zu 2
Jahr Feſtungsſtrafe verurtheilt und nach verbußter Strafe abermals unter Andro-
hung zehnjähriger Feſtungsſtrafe im Falle nochmaliger Rückkehr über die Grenze
transportirt. Trotz alledem wurde Kappe am 11. Februar c. abermals vagabon-
dirend zu Rotha im hieſigen Kreiſe betroffen. Er ſchützt in der heutigen Verhand
lung vor nicht gewußt zu haben daß er in Rotha, welches nur eine Meile von
der Grenze entfernt liegt, auf preußiſchem Landesgebiet ſei auch will er mit Kräu
tern gehandelt und in Preußen nicht gebettelt haben während er dieſes Letztere
doch in der Vorunterſuchung unumwunden eingeſtanden hat.

Die Staatsanwaltſchaft beugt zunächſt dem Verſuche vor, den die Vertheidigung
machen könnte, die amtliche Auskunft des Stadtmagiſtrats zu Haßelfelde zu verdäch
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tigen. Dieſe Auskunft behauptet nämlich, der Angeklagte ſei ein unverbeſſerlicher
Vagabond und als ſolcher ſchon vielfach in vielen namentlich angeführten Städten
polizeilich und gerichtlich beſtraft. Zur weiteren Aufklärung hat das hieſige Königl.
Gericht um Mittheilung der desfallſigen Acten gebeten, aber ſowohl von dem Stadt-
magiſtrat zu Haßelfelde, als von den Gerichtsbehörden der bezeichneten Städte den
Beſcheid erhalten, es ſeien dergleichen nicht vorhanden. Die eine Be
hörde hat ſogar geantwortet, der Kappe ſei dort als Vagabo nd garnicht
beſtraft, ſondern habe nur an einer üblen Krankheit darniedergelegen. Die
Staatsanwaltſchaft erklärt dieß mit dem Gerichtsverfahren an kleineren Orten,
wonach über dergleichen Beſtrafungen Acten nicht gehalten werden. Auch ſeien die
Beſtrafungen zum größten Theil polizeiliche und mit dem dieſſeitigen Recherchen habe
man ſich an die Gerichtsbehörden gewendet. Hinſichtlich der Ausflucht nicht gebettelt
und vagabondirt, ſondern mit Kräutern gehandelt und dafür täglich von 5 bis zu
15 Sgr gelöſt zu haben, weiſt die Staatsanwaltſchaft nach, daß der Angeklagte
einräume, 14 Tage unterwegs geweſen zu ſein, nach ſeiner eignen Angabe aber ſeine
Kräuter nur in einem Korb mit ſich geführt habe, daß es bei der Billigkeit ſolcher
Kräuter eine Unmöglichkeit ſei, von einer Quantität, die man in einem Korbe mit
ſich zu nehmen vermöge, vierzehn Tage lang täglich 5--15 Sgr. zu löſen.

Die Vertheidigung geht von der allgemeinen Betrachtung aus, daß es ſich hier
um Beſtrafung eines Verbrechens handele, welches hei veränderten geſellſchaftlichen
Zuſtänden aufhören würde, ein Verbrechen zu ſein. Die Entfernung des Orts, wo
der Angeklagte aufgegriffen ſei, von der Grenze ſei eine ſo geringe, daß ſeine Angabe,
nur 1 2 Stunden auf Königl. Preußiſchem Landesgebiet ſich aufgehalten zu haben,
vollen Glauben verdiene. Bei einem Aufenthalt von 1 2 Stunden aber könne von
keinem Vagabondiren in Preußiſchen Landen die Rede ſein. Auch ſei der
Preis einzelner Gebirgskräuter ein ſo hoher, daß die Angabe wegen des Kräuter-
handels in ſich nicht unglaubhaft ſei. Namentlich aber fehle zur Begründung der
Anklage ein Requiſit: H. 191 und 192. des alten Strafrechts (und dieſes ſei nach
Artikel IV. des Einführungsgeſetzes zum neuen Strafgeſetzbuch bei Feſtſtellung der
Strafbarkeit einer vor dem 1. Juli begangenen Handlung allein in Betracht
zu ziehen) ſage nämlich:

„Fremde Landſtreicher, welche nirgend einen feſten Wohnſitz
haben und wovon ſie ſich ernähren ec.“

Daß aber der Angeklagte allerdings in Haßelfelde einen feſten Wohn-
ſitz“ habe ſei außer allem Zweifel. Für die Richtigkeit dieſer Jnterpretation
des Geſetzes findet die Vertheidigung die Beſtätigung in 4 MiniſterialReſeripten,
während gegen die Richtigkeit derſelben ein öffentlicher Rechtsausſpruch nicht vor
liegt. Was die Ueberſchreitung der Preußiſchen Grenze betrifft ſo ſei ſolche als
feſtgeſtellt zu betrachten ob aber dem Angeklagten bei der geringen Bildungs-
ſtufe deſſelben und ſeiner geringen geographiſchen Kenntniß, ſowie bei ſeiner be
ſtimmten, ſofort bei ſeiner Verhaftung gemachten Verſicherung nicht zu wiſſen,
daß er Preußiſches Gebiet betreten habe dieſes Ueberſchreiten als Verbrechen zu
zurechnen ſei müſſe bezweifelt werden. Was die amtliche Auskunft des Stadt
magiſtrats zu Haßelfelde betrifft, ſo werde ſolche allerdings durch das Reſultat
der zunächſt bei den Gerichtsbehörden durch Letztere aber auch bei den Polizeibe-
hörden der namhaft gemachten Städte angeſtellten Recherchen in keiner Weiſe be
ſtätigt. Uebrigens ſei man hier nur competent uber diejenigen Verbrechen zu
richten welche von Preußen im Jn oder Auslande oder von Auslandern in
Preußen nicht aber ber die Verbrechen welche von Auslandern im Auslande
verübt ſeien.

Die Staatsanwaltſchaft beſtreitet noch die Behauptung daß man innerhalb
2 Stunden nicht vagabondiren könne ferner aber die Deduction, daß der Man-
gel eines feſten Wohnſitzes ein unerläßliches Requiſit zur Begründung der
Anklage ſei. S. 191 und 192 ſei durch eine ſpätere Kabinetsordre vom 28. Feb-
ruar 1817 modificirt, und in Letzterer der fragliche Paſſus weggelaſſen. Ferner
proteſtirt die Staatsanwaltſchaft dagegen die Zurechnungsfähigkeit des Ange
klagten durch deſſen geringe geographiſche Kenntniß als gemindert zu betrachten.

Das Präſidium formulirt die Fragſtellung nach dem Geſetz vom 6. Januar
1843 wie folgt:

1. Jſt der Angeklagte ſchuldig im Preußiſchen Staatsgebiete im Monat
Februar d. J. geſchäfts und arbeitslos umhergezogen zu ſein, ohne ſich dar
über ausweiſen zu können, daß er die Mittel zu ſeinem Unterhalte beſitze oder
doch eine Gelegenheit zu demſelben aufſuche?

2. Jſt der Angeklagte ſchuldig, nachdem er aus dem Preußiſchen Lande ver-
wieſen und ihm die Rückkehr dahin bei zehnjahriger Feſtungsſtrafe verboten
worden dennoch ohne Erlaubniß zurückgekehrt und geſchäfts und arbeitslos
umhergezogen zu ſein, ohne ſich darüber ausweiſen zu können daß er Mittel
zu ſeinem Unterhalte beſitze oder doch eine Gelegenheit zu demſelben aufſuche

Verdict der Geſchwornen: ad 1. Ein ſtimmig Schuldig.
ad 2. Mit mehr als7 Stimmen Schuldig.

Urtheil des Gerichtshofes: 1 Jahr Gefängniß Landesverweiſung und Tra-
gung der Koſten.

2. Verhandlung wider den Oekonom Sduard Kötz aus Oberrißdorf, wel-
cher 29 Jahr alt nicht Soldat und bereits einmal wegen Körperverletzung eines
Menſchen beſtraft iſt.

Der Angeklagte iſt der vorſchriftmäßig an ihn ergangenen Vorladung ohner-
achtet im heutigen Termine nicht erſchienen und der Gerichtshof eröffnet daher auf
Antrag der Königl. Staatsanwaltſchaft das Contumacialverfahren.

Der objective Thatbeſtand iſt folgender: Am Abend des 18. Februar 1850
befand ſich die unverehelichte Friederike Zahn in Begleitung mehrerer ande-
rer Perſonen in der Wohnung des Koſſathen Aden zu Oberrißdorf. Unter den
Anweſenden war auch der Angeklagte. Der Letztere verließ die Geſellſchaft un-
gefähr 4 Stunde früher als die Anderen. Gegen 9 Uhr ging auch die Frieder. Zahn
in Begleitung ihrer Schweſter ihres Bruders und einer Freundin nach Hauſe.
Schon beim Heraustreten aus der Aden'ſchen Wohnung bemerkte die eine
Zeugin, daß ein Menſch raſch davon lief, in derſelben Richtung, welche die Zahn
mit ihrer Begleitung einſchlagen mußte. Auf der Dorfſſtraße bei der Thiele'ſchen
Scheune an einer durch ein er euchtetes Fenſter erhellten Stelle, hörten die Genann-
ten einen Schuß in geringer Entfernung von ſich fallen und die Zahn fühlte ſich
von einem Schrotkorn in der rechten Wade getroffen. Mehrere Schrote trafen das
Spinnrad, welches ſie in der Hand trug und drangen Zoll tief in daſſelbe ein
mehrere Schrote durchbohrten auch die Röcke der Zahn; der Reſt der Ladung ging
in die Mauer der Thiele'ſchen Scheune. Die Verletzung der Zahn war nicht
erheblich, die Schrotkugel war vielmehr nur durch die oberen Hautſchichten gedrun
gen. Der Ort, von wo aus der Schütze geſchoſſen hatte, war an den zurückgelaſſe-
nen Spuren leicht zu ermitteln. Es war von der Stelle, auf welcher ſich die Zahn
befunden hatte, 26 Schritte entfernt.

Der Verdacht der Thäterſchaft an dieſem Mordverſuch
Angeklagten Kötz. Derſelbe hatte innerhalb eines Jahres
die Hand der Zahn angehalten. Dieſe hatte ihn jedoch abgewieſen und
mit einem Anderen ein Liebesverhältniß angeknüpft. Wie ſehr der Ange-
klagte darüber erbittert war, geht aus Aeußerungen ſattſam hervor, welche er

ruht auf dem
wiederholt um

bei verſchiedenen Gelegenheiten mit Bezug auf die Zahn that, wie z. B.:
„IJch weiß gar nicht wie mir iſt, der Schweis läuft mir von der Stirne,

es muß Angſtſchweis ſein.““
„Mit Riekchen tanze ich nicht, und ich ärgere mich nur, daß ich zu ihr ge

gangen bin es hat ſie weder ein Koſſathenjunge geachtet viel weniger ein
Bauerjunge; es ſchadet aber nichts, ich kriege ſie, wo ich ſie kriege; dann iſt ſie
dran und der dicke Molkenbanſch da unten auch.“

Wenn ich ſie kriege, ſo iſt ſie dran, und der dicke Molkenbanſch da unten
kriegt ſie noch lange nicht.“

Dazu kommt, daß der Angeklagte an dem Tage der That von der Zahn in
dem Adenſchen Hauſe verhöhnt worden war und ſich unter allerhand drohenden
Aeußerungen entfernte; ferner daß der Angeklagte nach der That verſuchte den
Nachtwächter zu Oberrißdorf zu beſtimmen daß er ausſage, „ihm ſeien am
fraglichen Abende im Dorfe Hedersleber mit Flinten begegnet
endlich, daß er ſich der Unterſuchung durch die Flucht entzog.

Der Gerichtshof erachtet den Angeklagten des verſuchten Mordes fur ſchul-
dig und verurtheilt denſelben in contumaciam zu 5 Jahren Zuchthaus nach ver
bußter Strafe 5 Jahren Polizeiaufſicht, Verluſt der Nationalcocarde und Tragung
der Koſten,

(Schluß der Sitzung Mittag 1 Uhr.)
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Handels-Nachrichten.
Stettin den 15. October. Die Zufuhren von allen Getreideſorten ſind ſehr

geringfügig und in Schleſien von wo man noch auf manche Zuſendung gerech
net gehen Preiſe täglich höher und ſtehen über den hieſigen.

Weizen feſt und wenig angeboten Poln. 89/89pfd. mit 59 à 594 Thlr. bez.
90pfd. Uckerm. 58 Thlr. gelber Schleſ. 89pfd. 57 Thlr., pro Frühjahr 574 Thlr.
bez. Roggen höher und wegen Mangel an Abgebern geringer Umſatz 84/85 pfd.
loco 51 Thlr. bez. 82pfd. pro October 514 Thlr. fur 50 Wiſpel bez. u. Geld
pro Octbr. Novbr. 50 Thlr. bez., pro Fruühjahr 50 Thlr. Br. u. G. Gerſte 75pfd.
Pomm. loco 38 Thlr. bez. pro Novbr. 864 Thlr. G. pro Fruhjahr 36 Thlr. G.
Hafer 50pfd. Pomm. pro Frühjahr 27 Thlr. Br. 264 Thlr. G. Erbſen Koch
waare mit 45 Thlr. bez. Spiritus loco und pro Frühjahr mit 144 Proc. bez
ſchließt pro Frühjahr 15 Proc. bez. u. G. Rübſen 100 Wſpl. Pomm. mit 644
Thlr. bez. Rüböl feſt loco 10 Thlr. bez. pro Octbr. 10 Thlr. Br. 943 Thlr.
G. pro Jan Febr. 104 Thlr. G. pro März April 103 Thlr. G. Rappskuchen
bei Parthien zu 35 Sgr. gehandelt. Zink 4 Thlr. 7 Sgr. bez.

Landmarktpreiſe: Weizen 54 à 58 Thlr. Roggen 50 à 54 Thlr. Gerſte
86 à 38 Thlr. Hafer 24 à 26 Thlr. Erbſen 44 à 46 Thlr.

Leipzig den 18 October. Bei dem kurzlich erhöhten Preiſe von Ruböl wurde
der Abzug dieſes Fettes etwas matter, und ungeachtet die Zufuhr ſchwach blieb,
waren die Käufer weniger geneigt den letzten Preis von 11 Thlr. anzulegen, und
bewilligten nur 10 Thlr., zu welcher Notirung heute zu kaufen blieb bei 104 Thlr.
Geld. Die Anſicht fur den fernern Gang des Geſchäfts bleibt aber den höhern
Preiſen günſtig und namentlich fehlen auf Lieferung bei ziemlicher Kaufluſt Ab
geber gänzlich und ſind keine Preiſe zu notiren.

Geſchichtskalender für Halle und den Regierungs-
bezirk Merſeburg.

20. October.

Erzbiſchof Friedrich von Magdeburg belehnt Thilo und Her
mann von Trothe mit dem Schloſſe Kroſigk, welches ſie von
Coppen v. Ammendorf und Casparn aus dem Winkel erkauft.
Vgl. 18. September.

1806. Davouſt trifft in Wittenberg ein.
1813. Napoleons Hauptquartier in Weißenfels.

21. October.
1632. Der Kaiſerliche General v. Breda brandſchatzt Eilenburg um

da Gulden. Die Stadt wird erſt nach der Lützener Schlacht
efreit.

1813. Obriſt Graf Henkel befreit bei Nebra 200 Offiziere und 4000 Ge-
meine aus franzöſiſcher Gefangenſchaft. Gefecht bei Freiburg, wo die
Franzoſen in ſchrecklicher Verwirrung die Unſtrut zu überſchreiten
ſuchen. Die Brücke bricht unter ihnen zuſammen. Sie verlieren
18 Kanonen und 2000 Gefangene.

Gefecht bei Köſen.
Napoleon in Eckartsberga.
Die ſächſiſchen Truppen in Zeitz.

1451.

Meteorologiſche Beobachtungen.

19. October. Morgens 6 Uhr. Nachm. 2 Uhr. Abends 10 Uhr. Tagesmittel.

Luftdruck 28 P. 3. 0,4 P. L 28 3. 0,5 P. 28 P. 3. 0,4 P. L. 28 P. 3. 0,8 P. L.

Luftwärme 2,8 Gr. Rm. 10,0 Gr. Rm. 6,7 Gr. Rm. 6,5 Gr. Rm.

Wetter heiter. heiter. heiter. heiter.
Wind SW. SW. SW. SW.

Allgemeiner Anzeiger.
Geboren: Paſtor Gräger, eine Tochter (Nordhauſen). G.

Schönberger, eine Tochter (Halle).

Geſtorben: Karl Schneller, eine Tochter, Minna (Nord-
hauſen). Henriette Wolf (Oberröblingen). Lina Mämecke
(Quedlinburg). Joh. Marie Sophie Niebergall (Quedlinburg).

Wachtmeiſter H. Stock (Quedlinburg). Albert Günther
(Quedlinburg). Mühlenbeſitzer Friedrich Eckhardt (Bretleben).
Diaconus Hartung, eine Tochter, Eliſabeth (Merſeburg). v.
Seydlitz, ein Sohn, Wilhelm (Magdeburg). Frau Marie
Hobuſch (Halle). Mühlenbeſitzer Friedrich Schmidt, eine Toch
er, Wilhelmine (Elbitz).



Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Die im Zeitzer giie eine Meile von Zeitz und
drei Meilen von Weißenfels und Naumburg be-
legene zu Johannis 1852 pachtlos werdende Domaine
Haynsburg ſoll nebſt den. Vorwerken Mädelſtein
und Sautzſchen, jedoch ausſchließlich des an die
Forſt Verwaltung zu Forſt Zwecken abzutretenden
Vorwerks Breitenbach, von da ab bis Johannis
1870 auf 18 hintereinander folgende Jahre im Wege
der Licitation anderweit verpachtet werden und ha-
ben wir hierzu einen Termin
auf Montag den 1. December d. J. Vormit-

tags 10 Uhr,
vor dem Departementsrath Regierungs-Rath von
Rode in dem Seſſions Zimmer der unterzeichneten
Regierungs Abtheilung anberaumt, zu welchem wir
die Pachtliebhaber mit dem Bemerken einladen, daß
ſich dieſelben vor der Licitation uber die zur Ueber
nahme der Pachtung noöthigen Eigenſchaften und
über den Beſitz des nöthigen Vermögens genügend
auszuweiſen haben.

Die Pachtung umfaßt außer den vorhandenen
Wohn und Wirthſchaftsgebauden

ein Areal von:
716 Mrg. 11,36 R. Acker,
256 3,39 Wieſe52 141,16 Weidichte,

1 10,87 Teiche,
112 179,71 Hutungsanger,

2 e 95,59 Damme,
31 235,57 Guaärten,
29 170,69 Wege, Triften, Unland c.

zuſammen 1202 Morgen 98,34 Ruthen.
2) die mit dem Haupt Vorwerke Haynsburg

verbundene Bierbrauerei;
3) desgleichen die Brandtwein Brennerei;
4) die mit dem Vorwerke Sautzſchen verbundene

Ziegelei;
5) einen beim Haupt Vorwerke befindlichen

Steinbruch nebſt dem Steinbrecherhauſe;
6) mehrere von den Amteseinſaſſen zu leiſtende

Hand und Zehntſcheitter Dienſte, und
7) die Koppelhutungs Berechtigung auf mehreren

benachbarten fremden Feldmarken.
Das dem Ausgebote zum Grunde zu legende

Pachtgelder Minimum beträgt 3600 Thlr. ein
ſchließlich eines Drittheils in Golde, und zur Ueber
nahme der Pachtung iſt ein disponibles Vermögen
von 30,000 Thlr. erforderlich.

Die Auswahl unter den drei Beſtbietenden bleibt
dem Koöniglichen Finanz Miniſterio vorbehalten.

Die Verpachtungs Bedingungen ſowie die Re
geln der Licitation, und die Karte und das Ver
meſſungsRegiſter können täglich mit Ausſchluß der
Sonntage in der DomainenRegiſtratur der unter
zeichneten Regierung wahrend der Dienſtſtunden ein
geſehen werden auch wird auf Verlangen Abſchrift
der Licitations und der ſpeciellen Verpachtungs
Bedingungen gegen Erſtattung der Copialien er
theilt werden.

Merſeburg, den 12. October 1851.
Königliche Regierung, Abtheilung für die
Verwaltung der directen Steuern, Domainen

und Forſten.
Hanewald.

Der große Roß und Viehmarkt, der
letzte in dieſem Jahre, wird Donner-
ſtag den 23. October hier abgehalten.

Halle a. d. S.
FehlinPächter der Wochen h Viehmärkte.

Beſte Stettiner Preßhefe ganz friſch

bei Otto Koebke,

Landwirthſchaftliche Aſſeknranz- Bank für Dentſchland.
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß den Herren Seydewitz Schneck,

Kaufleute zu Leipzig, eine SpecialRendantur fur obige Anſtalt uübertragen und dieſelben mit allen
zur Verſicherungsaufnahme erforderlichen Formularen verſehen worden ſind.

Dresden, den 8. October 1851. Die Direction.
Auf Obiges Bezug nehmend, empfehlen wir uns zu jeder Auskunft uüber dieſe Anſtalt, ſowie zur

Verſicherung mit dem Bemerken daß dieſelbe gegen billige, feſte Pramien ohne Nachſchuß in verſchie-
denen Klaſſen: a) gegen Schaden durch Seuchen und gefährliche Krankheiten gegen jeden
unverſchuldeten Verluſt an Pferden, Rindvieh und Schafen verſichert.

Die höchſt billigen und ſoliden Bedingungen, die grundliche Organiſation dieſes Jnſtituts, ſowie
die empfehlendſten Garantieen fur zweckentſprechenden dauernden Beſtand, welche bereits durch ſachver
ſtändige Urtheile öffentlich feſtgeſtellt und aus dem BankStatut zu erſehen ſind, entſprechen gewiß jeder
gerechten Anforderung an dies gemeinnutzige Jnſtitut, welches dadurch auf das vollſte Zutrauen des land
wirthſchaftlichen Publikums Anſpruch zu machen berechtigt iſt und zur zahlreichen Theilnahme von Allen
beſtens empfohlen werden kann.

Leipzig, den 8. October 1851. Die SpecialRendanten
Seydewitz C Schneck.

Bei der Berlin Anhaltiſchen Eiſenbahn Geſellſchaft iſt die Stelle eines Ab
theilungs- Jngenieurs erledigt; es werden daher Baumeiſter welche die letzte
Staats Prüfung beſtanden haben und auch mit dem Eiſenbahn Betriebs

S Dienſte vollſtändig vertraut ſind aber nur ſolche, hierdurch aufgefordert,
ſich bei der unterzeichneten Direction ſchriftlich oder perſönlich zu dieſem Poſten zu mel

S den und ihre bezuglichen Atteſte vorzulegen.

Berlin, den 14. October 1851. Die Direction.
(gez.) Fournier.

Die Buchhandlung von F. Kuhnt in Eisleben
empfiehlt bei vorkommendem Bedarf ihr reichhaltiges Lager von Siegellacken, Stahlfedern, Feder-
poſen, Federhaltern, Faber'ſchen Bleifedern in allen Härten, ächten Pariſer Panier'ſchen Ho-
nigfarben, Muſchelfarben, chineſiſche Tuſche, Pinſel c. zu billigen Preiſen.

Familien- Nachrichten.
Todes Anzeige.

Am 19. October, Abends 6 Uhr, ſtarb am
Blutſchlag mein älteſter Sohn, der Oekonomie-
Jnſpektor Anton Karthauß zu Oppin bei Halle,
im 29. Jahre ſeines regen thätigen Lebens.

Um ſtille Theilnahme bitten die tiefgebeugten
Eltern und Geſchwiſter.

Zſchepen bei Delitzſch, am 20. Octob. 1851.
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Getreidepreiſe.
Nordhauſen, den 16. October.

Die Jnſtandſetzung der neuen Separations
Wege von Morl ſoll
am 24. October d. J., früh 8 Uhr, im Gaſt-

hofe daſelbſt,
desgleichen der von Möderau und Hilken-
dorf
am 25. Oetober d. J. früh 8 Uhr, im Gaſt

hofe zu Möderau
unter den dort bekannt zu machenden Bedingun-
gen öffentlich verdungen werden.

Natho,
Reg. Geometer.

Jn G. C. Knapp's Sort. Buchhdl. Weizen 2 Thlr. 10 Sgr. bis 2 Thlr. 25 Sgr.
(Schrödel Simon) in Halle iſt zu haben: Segen 5 n
Anna Noß. Jeſſy Allen. Shhen 32 7
Der Beſuch in Jrland. n cDrei Erzählungen Se evon Wicken bisMiß Graen Kennedy. d e e r

Preis: 71/, Sgr. Pr. Schoct Tvlr. Sgr.
Reiner Frucht Branntwein pr. Oxhoft (480 Quart)

27 Thlr. bis 28 Thlr.
Eilenburg, den 8. October.

Weizen 2 thlr. 12 ſgr. 6 pf. bis thlr. ſgr. pf.
Roggen 2? 7 6 bis 2 2 165Gerſte 1 7 6 bis 1Hafer 2 25 bis 1Naumburg, den 15. October.
Weizen 2 thlr. 15 ſgr. pf. bis 2 thlr. 21 ſgr. 3 pf.

15

Jn der Scheitlin'ſchen Verlagsbuchhandlung
in Stuttgart iſt ſoeben erſchienen und in der
Buchhandlung des Waiſenhauſes in Halle
zu haben

Späth, Charlotte, Maria Werner. Die mut-
terloſe Jungfrau in ihrem Leben und ihrer
Haushaltung. Ein unterhaltendes und wirth-

10 e
l 3

ſchaftliches Bildungsbuch für Frauen und s m
öchter. Zweite vielvermehrte e. Mit SGerſte 1 21 3 bis 1 22 6Töch 3 l mehrte Auflag Mi Hafer 22 6 bis 1zwei Kupfern. 8. Elegant gebunden in

Leinen. 1 Thlr. 18 Sgr. Weißenfels, den 16. October.Weizen 2 thlr. 17 ſgr. 6 pf. bis thlr. ſgr. pf.
Roggen 2 19 bis 2 20a Ein kleiner Wachtelhund, gelb und Gerſte 1 17 6 bis 1 18

Weiß gefleckt, mit braunem Behang, Lafer 29 vie 1
S auf den Namen Bem hörend, iſt Torgau den 11. October.

abhanden gekommen; wer mir denſelben nach T 2 I 7
weiſt, erhält eine angemeſſene Belohnung vor Geiſte 13 59
dem Ankauf wird gewarnt. Gr. Ulrichsſtr. Nr. 75. Hafer 26 58

Derjenige, dem ein kleiner Wachtel
e entlaufen iſt, möge ſich in der

xpedition dieſes Blattes melden.

Brauhausgaſſe Nr. 360.
Deſſau, den 11. October.

o i Weizen 2 thlr. 12 ſgr. 6 pf. bis 2 thlr. 15 ſgr. pf.Jm, Hauſe Nr. 13, große Ulrichsſtraße, iſt Köhgen 2 9 bie 2 12 z
zum 1. Januar 1852 die 2. Etage zu ver Gerſte 1 17 6 bis 1 20
miethen. Hafer 2 27 6 a bis 1

Druck der Waiſenhaus Buchdruckerei.
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